
 
 

Fassung vom 20. April 2010 

The Society of Trust and  
Estate Practitioners (STEP)  

Deutschland 
 
 

Satzung 
 

 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein führt den Namen  
 

„The Society of Trust and Estate Practi-
tioners (STEP) Deutschland“ 

 
 (nachstehend STEP Deutschland ge-

nannt). Der Verein soll in das Vereins-
register eingetragen werden. Nach er-
folgter Eintragung in das Vereinsregister 
erhält der Name den Zusatz „eingetra-
gener Verein“ („e.V.“).  

 
2. Sitz des Vereins ist München, der Vor-

stand kann den Ort der Geschäftsstelle 
hiervon abweichend festlegen. 

 
3. Das Vereinsjahr des Vereins ist das 

Kalenderjahr. 
 
4.  Der Verein verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstig-
te Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
 
1. Zweck des Vereins ist die Förderung der 

Berufs- und der Volksbildung. 
 
2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt 

nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

 
3. Der Satzungszweck wird verwirklicht 

insbesondere durch: 
 

a) Unterrichtung der Allgemeinheit 
über die Themenbereiche Testa-
ment, vorweggenommene Erbfol-
ge, Steuern sowie Trust- und Ver-
mögensverwaltung im Rahmen ge-
zielter Informationsveranstaltungen 
und sonstiger Informationsträger; 

b) Erweiterung des Fachwissens 
sämtlicher Fachleute auf den Ge-

bieten der Vermögens-, Nachlass- 
und Trustplanung durch Einrich-
tung von Foren, Diskussionsgrup-
pen, Seminaren und Konferenzen 
sowie durch Veröffentlichung von 
Artikeln in lokalen und internationa-
len Publikationen zu speziellen 
Problemen auf den Gebieten des 
Erbrechts, der Vermögensnachfol-
ge, des Steuerrechts, der Vermö-
gens- und Trustverwaltung;  

c) Nutzung des lokalen Fachwissens 
um zu einer breiteren Diskussion 
sowohl zu theoretischen als auch 
praktischen Aspekten der Trust- 
und Vermögensplanung, insbeson-
dere zu Trust- und Planungsthe-
men in Deutschland, beizutragen;  

d) Organisation einer jährlichen Ver-
anstaltung oder Konferenz sowie 
von lokalen Workshops.  

 
4. Der Verein ist überregional tätig und 

verfolgt seine Ziele bundesweit. Er 
strebt die Zusammenarbeit mit gleichge-
lagerten Vereinigungen, insbesondere 
mit STEP-Organisationen weltweit an. 
Er kann sich in Sektionen (Branch) glie-
dern, vorausgesetzt die Sektion hat 
mindestens 25 Mitglieder. 

 
 
§ 3 Mittelverwendung 
 
1. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die 

satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. 

 
2. Die Mitglieder des Vereins erhalten 

keine Gewinnanteile und in ihrer Eigen-
schaft als Mitglieder auch keine sonsti-
gen Zuwendungen aus Mitteln des Ver-
eins. 

 
3. Es darf keine Person durch Ausgaben, 

die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

 
4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Ver-

eins oder bei Wegfall seines Zweckes 
fällt das Vereinsvermögen an eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts 
oder eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft zwecks Verwendung für 
die Förderung der Wissenschaft. 
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§ 4 Mittelaufbringung 
 
1. Die für den Vereinszweck erforderlichen 

Mittel werden aufgebracht durch: 
 

a) Aufnahmegebühren; 
b) Jahresbeiträge; 
c) Erträge aus Veranstaltungen; 
d) Spenden; 
e) Subventionen; 
f) sonstige Einnahmen. 

 
2. Bei der Aufnahme in den Verein hat das 

Mitglied eine Aufnahmegebühr zu ent-
richten. Außerdem werden von den Mit-
gliedern Jahresbeiträge erhoben. Auf-
nahmegebühr und Jahresbeitrag sind 
vier Wochen nach Zugang der Geneh-
migung des Mitgliedsantrages fällig. 
Auch bei unterjährigem Eintritt ist der 
volle Jahresbeitrag fällig.  

 
3. Die Höhe der Aufnahmegebühren und 

Jahresbeiträge wird vom Vorstand des 
Vereins unter Beachtung der für die 
Steuerbegünstigung zulässigen Höchst-
grenzen beschlossen und in einer Bei-
tragsordnung festgelegt. 

 
4. Der Vorstand ist ermächtigt, die Jahres-

beiträge und Aufnahmegebühren für 
einzelne Mitgliedergruppen (ordentliche, 
Kooperations-, Förder- und Ehrenmit-
glieder, Studenten und andere Gre-
mien) gesondert und abweichend von-
einander festzusetzen. In geeigneten 
Fällen kann der Vorstand nach seinem 
Ermessen Beitragsfreiheit anordnen 
und/oder Beiträge/Gebühren ganz oder 
teilweise erlassen oder stunden. 

 
 
§ 5 Mitgliedschaften 
 
1. Mitglied des Vereins kann jede voll ge-

schäftsfähige natürliche Person werden. 
Juristische Personen und ein nicht-
rechtsfähiger Verein werden nicht als 
Mitglied aufgenommen. Soweit eine na-
türliche Person STEP Deutschland-
Mitglied werden will, hat sie ein von dem 
Vorstand vorgegebenes Antragsformu-
lar auszufüllen, dem ein ausführlicher 
Lebenslauf beizufügen ist. Der Antrag 
ist an den Generalsekretär zu richten. 

Über die Aufnahme als Mitglied ent-
scheidet der Vorstand. 

 
2. Nach Prüfung des Mitgliedsantrags 

durch den Vorstand des Vereins wird er 
dem Membership Committee (Mitglied-
schaftsausschuss) von STEP Ltd. zur 
endgültigen Genehmigung vorgelegt. 
Eine Person wird nur dann als Mitglied 
durch den Vorstand aufgenommen, 
wenn der Antrag der Aufnahmepolitik 
von STEP Ltd. entspricht und durch das 
Membership Committee von STEP Ltd. 
genehmigt wurde. Im Falle einer Ableh-
nung des Aufnahmeantrags ist der Vor-
stand nicht verpflichtet, dem Antragstel-
ler die Gründe hierfür mitzuteilen. Ein 
Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

 
3. Vorbehaltlich Ziff. 4 erfolgt die Aufnah-

me als Mitglied über den Weg der 
STEP-Qualifikationen (STEP Foundati-
on Certificate, STEP Diploma, STEP 
Qualified Practioners Route, STEP 
Chancery Bar Route).  

 
 Vorausgesetzt, dass eine Person die 

Aufnahme bei STEP Deutschland durch 
das Ablegen von STEP-Diplomen an-
strebt und unter dem Vorbehalt, dass 
diese Person in Deutschland ihre Privat- 
oder Geschäftsanschrift hat, hat sie das 
Recht, von diesbezüglichen Verpflich-
tungen gegenüber STEP Ltd. freigestellt 
zu werden, wie jeweils zwischen STEP 
Ltd. und der entsprechenden Sektion 
des Vereins festgelegt.  

 
4. Vorbehaltlich der jeweils geltenden Auf-

nahmeregeln des Executive Committee 
von STEP Ltd., sind ordentliche Mitglie-
der Mitglieder, die als solche vom Vor-
stand aufgenommen worden sind und 
die jeweils vom Verein festgelegten Vor-
aussetzungen für eine ordentliche Mit-
gliedschaft erfüllen.  

 
5. Ordentliche Mitglieder haben sämtliche 

Rechte und Vorrechte eines Mitglieds 
einschließlich des Stimmrechts bei 
sämtlichen Mitgliederversammlungen 
des Vereins. 

 
6. Vorbehaltlich der jeweils geltenden Auf-

nahmeregeln des Executive Committee 
von STEP Ltd., sind assoziierte Mitglie-
der jene Mitglieder, die als solche auf-
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genommen worden sind und die vom 
Verein festgelegten Voraussetzungen 
für eine assoziierte Mitgliedschaft erfül-
len.  

 
7. Vorbehaltlich der jeweils geltenden Auf-

nahmeregeln des Executive Committee 
von STEP Ltd., sind Studentenmitglie-
der Mitglieder, die als solche beim Ver-
ein eingetragen sind und die im Bereich 
des Förderzwecks im Sinne von § 2 
Abs. 3 lit. a) tätig sind, aber nicht für ei-
ne ordentliche oder assoziierte Mitglied-
schaft qualifiziert sind.  

 
Nach Abschluss des Studiums muss ein 
Student innerhalb von sechs Monaten 
die ordentliche Mitgliedschaft beantra-
gen, ansonsten verfällt die Mitglied-
schaft. 

 
8. Assoziierte Mitglieder und Studenten-

mitglieder haben dieselben Rechte und 
Vorrechte wie ordentliche Mitglieder mit 
Ausnahme der folgenden:  
a) sie sind bei Mitgliederversammlun-

gen des Vereins nicht stimmbe-
rechtigt; und  

b) sie können nicht in den Vorstand 
gewählt werden.  

 
9. Ehrenmitglieder sind Mitglieder, die 

nach freiem Ermessen der Mitglieder-
versammlung ernannt wurden.  

 
10. Nicht mehr berufstätige Mitglieder sind 

Mitglieder, die sich aus der regulären 
Berufstätigkeit zurückgezogen haben 
und als solche beim Vorstand eingetra-
gen sind.  

 
11. Bei nicht fristgerechter Zahlung des 

jährlichen Mitgliedsbeitrages kann das 
Mitglied vom Vorstand aus dem Verein 
ausgeschlossen werden.  

 
Wird ein Mitglied wegen nicht fristge-
rechter Zahlung des jährlichen Mit-
gliedsbeitrages  ausgeschlossen und 
erfolgt eine Zahlung des Beitrages nach 
dem Ausschluss, kann der Vorstand mit 
Zustimmung des Membership Commit-
tees von STEP Ltd. ein Mitglied nach 
eigenem Ermessen wieder aufnehmen, 
soweit es auch weiterhin die jeweils 
vom Verein festgelegten Kriterien für ei-
ne Mitgliedschaft erfüllt. 

12. Studentenmitglieder, die ihr Studium 
nicht in dem festgelegten Zeitraum ab-
schließen, können vom Vorstand aus 
dem Verein ausgeschlossen werden.  

 
Studenten können ihr Studium bei Zah-
lung einer erneuten Aufnahmegebühr 
wiederaufnehmen.  

 
13. Verfällt die Mitgliedschaft gem. Ziff. 7, 

kann ein Student nach Zahlung einer 
erneuten Aufnahmegebühr immer noch 
die volle Mitgliedschaft beantragen. Die 
Höhe dieser Gebühr wird jeweils vom 
Vorstand festgelegt.  
 

14. Mitglieder, die aus einem anderen Be-
rufsverband ausgeschlossen, durch ein 
Gericht verurteilt oder durch Ergebnisse 
einer Untersuchung einer Aufsichtsbe-
hörde oder einer Regierung belastet 
sind, können durch den Vorstand von 
der Mitgliedschaft ausgeschlossen wer-
den.  

 
15. Der Vorstand hat das Recht, Mitglieder 

auszuschließen, soweit nach seiner 
Meinung ausreichende und angemes-
sene Gründe zum Ausschluss des Mit-
glieds vorliegen und diese Gründe in ei-
nem beruflichen oder geschäftlichen 
Fehlverhalten zu sehen sind, welches 
dem Ansehen und Zweck dieses Ver-
eins zuwider laufen könnte.  

 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft endet 
 a) mit dem Tod; 

b) durch Austritt; 
c) durch Ausschluss aus dem Ver-

ein. 
 
2. Der freiwillige Austritt kann jederzeit in 

schriftlicher Form gegenüber dem Vor-
stand erfolgen. 

 
3. Der Ausschluss eines Mitglieds erfolgt 

durch Beschluss des Vorstandes. Er ist 
nur aus wichtigem Grunde zulässig. 
Dem Mitglied ist vor Beschlussfassung 
Gelegenheit zu geben, zu den Gründen 
für den Ausschluss schriftlich Stellung 
zu nehmen. § 9 Abs. 1 S. 3 gilt entspre-
chend. Der Ausschluss des Mitglieds 
wird mit der Beschlussfassung wirksam. 
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Der Ausschluss soll dem Mitglied durch 
den Vorstand unverzüglich bekannt 
gemacht werden. 

 
4. Bei Beendigung der Mitgliedschaft be-

steht kein Anspruch auf einen Anteil am 
Vereinsvermögen oder auf die (ggf. zeit-
anteilige) Rückerstattung von Mitglieds-
beiträgen und/oder der Aufnahmege-
bühr. 

 
5. Scheidet ein Vereinsmitglied aus, wird 

der Verein von den übrigen Mitgliedern 
fortgesetzt. 

 
 
§ 7 Rechte und Pflichten der Vereinsmit-

glieder 
 
1. Die Vereinsmitglieder sind berechtigt, 

an allen Veranstaltungen des Vereins 
teilzunehmen. 

 
2. Die ordentlichen Vereinsmitglieder be-

sitzen das aktive und passive Wahlrecht 
zu den Vereinsorganen. Sie sind auf 
Mitgliederversammlungen antrags- und 
stimmberechtigt. Jedes ordentliche Ver-
einsmitglied hat eine Stimme. 

 
3. Die Vereinsmitglieder sind verpflichtet, 

die Interessen und Ziele des Vereins 
nach Kräften zu fördern und alles zu un-
terlassen, was dem Ansehen und dem 
Zweck des Vereins zuwider laufen 
könnte. Sie haben die Vereinssatzung 
zu beachten und Beschlüsse der Ver-
einsorgane zu befolgen.  

 
 
§ 8 Vereinsorgane 
 
1. Organe des Vereins sind: 
 a) die Mitgliederversammlung; 

b) der Vorstand; 
c) der Rechnungsprüfer; 

 
2. Die Mitgliederversammlung kann die 

Bildung weiterer Vereinsorgane oder 
Gremien beschließen. 

 
 
§ 9 Mitgliederversammlung 
 
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung 

findet einmal im Jahr statt. Sie ist vom 
Präsidenten des Vorstandes oder in 

dessen Auftrag mindestens drei Wo-
chen vor der Sitzung durch schriftliche 
Benachrichtigung, durch Fax oder durch 
sonstige elektronische Weise aller Ver-
einsmitglieder unter Angabe der Tages-
ordnung einzuberufen. Maßgeblich für 
die Versandadresse ist die vom jeweili-
gen Mitglied beim Verein zuletzt mitge-
teilte Anschrift. Hat der Verein mehr als 
fünfzig Mitglieder, kann die Benachrich-
tigung auch im Publikationsorgan des 
Vereins (§ 14.1) erfolgen. 

 
2. Auf Beschluss der ordentlichen Mitglie-

derversammlung oder auf Antrag eines 
Mitgliedes des Vorstandes, eines Mit-
glieds des Wissenschaftlichen Beirats, 
des Rechnungsprüfers oder eines 
schriftlichen Antrages von 1/10 der or-
dentlichen Vereinsmitglieder ist vom 
Präsidenten des Vorstandes oder in 
dessen Auftrag binnen vier Wochen ei-
ne außerordentliche Gesellschafterver-
sammlung durch schriftliche Benach-
richtigung aller Vereinsmitglieder unter 
Angabe der Tagesordnung einzuberu-
fen. Kommt der Präsident des Vorstan-
des einem berechtigten Einberufungs-
verlangen nicht nach, so ist derjenige, 
der den Antrag gestellt hat, berechtigt, 
eine Mitgliederversammlung unter An-
gabe der Tagesordnung selbst einzube-
rufen. § 37 BGB bleibt hiervon unbe-
rührt. 

 
3. Anträge für die Änderung oder Ergän-

zung der Tagesordnung können von je-
dem stimmberechtigten Vereinsmitglied 
spätestens 14 Tage vor Beginn der Mit-
gliederversammlung beim Vorstand ein-
gebracht werden. Der Präsident des 
Vorstandes hat, wenn der Antragssteller 
dies im Zeitpunkt seines Antrages aus-
drücklich erklärt, die Änderungen und 
Ergänzungen durch schriftliche Benach-
richtigung allen Vereinsmitgliedern be-
kannt zu machen. 

 
4. Die Mitgliederversammlung ist nicht 

öffentlich. Der Präsident des Vorstan-
des kann Gäste zulassen. 

 
5. Teilnahmeberechtigt an Mitgliederver-

sammlungen sind alle Vereinsmitglie-
der. Vereinsmitglieder können sich von 
einem anderen Vereinsmitglied oder be-
ruflich zur Verschwiegenheit verpflichte-
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ten Personen (Rechtsanwälte, Wirt-
schaftsprüfer usw.) vertreten lassen. 
Die Vertretung bedarf einer schriftli-
chen, dem Präsidenten des Vorstandes 
in der Mitgliederversammlung zu über-
gebenden Vollmacht. Die Mitglieder des 
Vorstandes können nicht bevollmächtigt 
werden.  

 
6. Die Mitgliederversammlung ist unab-

hängig von der Zahl der erschienenen 
Vereinsmitglieder beschlussfähig.  

 
7. Beschlüsse werden in der Mitglieder-

versammlung, soweit gesetzlich oder 
satzungsmäßig keine andere Mehrheit 
zwingend vorgeschrieben ist, mit der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen der ordentlichen Vereinsmit-
glieder gefasst. Stimmenthaltungen gel-
ten als nicht abgegebene Stimmen. 

 
8. Beschlüsse über die Änderung der Sat-

zung oder die Auflösung des Vereins 
bedürfen einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der abgegebenen Stimmen. 

 
9. Den Vorsitz in der Mitgliederversamm-

lung führt der Präsident des Vorstandes 
oder im Falle seiner Verhinderung der 
Generalsekretär. Ist auch dieser verhin-
dert, führt das älteste anwesende Vor-
standsmitglied den Vorsitz. 

 
10. Über jede Mitgliederversammlung ist ein 

Protokoll zu erstellen, dass alle wesent-
lichen Punkte des Ablaufes und die ge-
fassten Beschlüsse wiedergibt. Das 
Protokoll ist von dem Vorsitzenden der 
Versammlung zu unterschreiben und 
den Vereinsmitgliedern innerhalb einer 
Frist von acht Wochen nach der Mitglie-
derversammlung zu übersenden. Ver-
einsbeschlüsse können nur binnen ei-
ner Frist von zwei Wochen ab Erhalt 
bzw. Bekanntgabe des Protokolls durch 
Klage am Sitz des Vereins angefochten 
werden. 

 
11. Beschlüsse, einschließlich Wahlbe-

schlüssen können auch außerhalb von 
Mitgliederversammlungen im Wege des 
Umlaufverfahrens gefasst werden, 
wenn der Vorstand zu einer solchen 
Beschussfassung und der Beschluss 
die nach der Satzung notwendige Zu-
stimmung erhält. Widerspricht mehr als 

ein Drittel aller Vereinsmitglieder der 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren, 
ist über den Beschlussgegenstand in 
der Mitgliederversammlung zu ent-
scheiden.  

 
 
§ 10 Aufgaben der Mitgliederversamm-

lung 
 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste 
Organ des Vereins. Ihre Aufgaben sind: 
 
1. Die Entgegennahme und Genehmigung 

des Rechenschaftsberichtes, des Fi-
nanzberichtes und des Berichtes des 
Rechnungsprüfers. 

 
2. Die Entlastung des Vorstandes. 
 
3. Die Bestellung und Abberufung der 

Mitglieder des Vorstandes, der Mitglie-
der des Beirats und des Rechnungsprü-
fers. 

 
4. Die Ernennung von Ehrenmitgliedern 

und die Beschlussfassung über außer-
ordentliche Ehrungen. 

 
5. Die Behandlung von Anträgen, die zur 

Tagesordnung eingebracht wurden. 
 
6. Die Änderung der Satzung. 
 
7. Die Beschlussfassung über die Auflö-

sung des Vereins, einschließlich der 
Verfügung über das Vereinsvermögen 
in diesem Fall. 

 
 
§ 11 Vorstand 
 
1. Die Mitglieder des Vorstandes werden 

einzeln von der Mitgliederversammlung 
oder im Umlaufverfahren gewählt. Der 
Vorstand besteht aus dem Präsidenten, 
dem Generalsekretär und einem 
Schatzmeister und bis zu zwei weiteren 
Mitgliedern. Der Präsident, der Gene-
ralsekretär und der Schatzmeister 
bilden den Vorstand im Sinne des 
§ 26 BGB. Jeder von ihnen ist 
einzelvertretungsberechtigt. 

 
2. Der Vorstand wird für die Dauer von 

drei Jahren bestellt. Bis zu einer Neu-
wahl bleibt der Vorstand im Amt. Die 
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Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist 
zulässig. Die Mitgliederversammlung 
kann den Vorstand oder einzelne Vor-
standsmitglieder auch während dessen 
bzw. deren Amtszeit abberufen. Schei-
det ein Vorstandsmitglied während der 
Amtszeit des Vorstandes aus, kann der 
Vorstand bis zur nächsten ordentlichen 
Mitgliederversammlung ein Ersatzmit-
glied wählen. 

 
3. Der Vorstand führt die Geschäfte des 

Vereins und erledigt alle Verwaltungs-
aufgaben, soweit sie nicht durch die 
Satzung oder durch Gesetz einem an-
deren Vereinsorgan zugewiesen sind. 
Er beschließt insbesondere über Auf-
nahme und Ausschluss von Vereinsmit-
gliedern, die Jahresfinanzplanung und 
den Rechnungsabschluss sowie die der 
ordentlichen Mitgliederversammlung 
vorzulegenden Beschlussanträge be-
züglich des Rechenschafts- und Fi-
nanzberichtes, der Ernennung von Eh-
renmitgliedern, der Zuerkennung von 
außerordentlichen Ehrungen, der Ände-
rung der Satzung sowie der Auflösung 
des Vereines. 

 
4. Der Vorstand entscheidet in seinen 

Sitzungen durch Beschluss mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men. Er ist beschlussfähig, wenn alle 
Mitglieder des Vorstandes mit einer 
Frist von 14 Tagen unter Angabe des 
Sitzungsgegenstandes schriftlich einge-
laden wurden und mindestens zwei Mit-
glieder, darunter der Präsident, anwe-
send sind. Jedes Vorstandsmitglied hat 
eine Stimme. Bei Stimmgleichheit ent-
scheidet die Stimme des Präsidenten. 

 
5. Vorstandssitzungen sollen mindestens 

einmal jährlich stattfinden. Eine Vor-
standssitzung ist einzuberufen, wenn 
mindestens zwei Vorstandsmitglieder 
die Einberufung vom Präsidenten ver-
langen. 

 
6. Außerhalb von Sitzungen können Be-

schlüsse des Vorstandes in schriftlicher, 
fernmündlicher, mündlicher Form oder 
per Telefax oder E-Mail gefasst werden, 
wenn sich alle Mitglieder des Vorstands 
an der Beschlussfassung beteiligen und 
keine Einwände gegen die Art der Be-
schlussfassung erhoben wurden. 

 
7. Über jede Vorstandssitzung und jeden 

außerhalb einer Sitzung gefassten Be-
schluss ist ein Protokoll zu erstellen, 
das dem Vorstand in der nächsten Sit-
zung zur Genehmigung vorzulegen ist. 

 
8. Innerhalb des Vorstandes können ein-

zelnen Mitgliedern bestimmte Angele-
genheiten aus dem Aufgabenbereich 
des Vorstandes zur Wahrnehmung und 
Erledigung zugewiesen werden. Im 
Rahmen dieser Zuweisung entscheidet 
das Vorstandsmitglied alleine. 

 
9. Im Innenverhältnis ist der Generalsekre-

tär dem Verein gegenüber – im Hinblick 
auf die Vertretungsregelung gemäß 
§ 11 Abs. 1 – verpflichtet, die gerichtli-
che und außergerichtliche Vertretung 
nur bei Verhinderung des Präsidenten 
wahrzunehmen. Gegenüber Dritten gilt, 
dass der Präsident bzw. der General-
sekretär Verpflichtungen für den Verein 
nur mit der Beschränkung auf das Ver-
einsvermögen eingehen können. Die 
jeweilige Vollmacht ist insoweit be-
schränkt. 

 
10. Die Vereinsmitglieder haften bei 

Rechtsgeschäften, die der Vorstand im 
Namen des Vereins vornimmt, nur mit 
dem Vereinsvermögen. 

 
11. Soweit der Vorstand nichts Abweichen-

des beschließt, obliegt dem General-
sekretär die Erledigung der laufenden 
Angelegenheiten, die ihm vom Vorstand 
übertragen wurden. Er hat die anderen 
Vorstandsmitglieder in der Wahrneh-
mung ihrer Aufgabenbereiche zu unter-
stützen. 

 
12. Soweit der Vorstand nichts Abweichen-

des beschließt, obliegt dem General-
sekretär oder einem von diesem be-
nannten Protokollführer die Protokollie-
rung der Vorstandssitzungen und Mit-
gliederversammlungen. 

 
13. Soweit der Vorstand nichts Abweichen-

des beschließt, obliegt dem Schatz-
meister in Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretär die Finanzverwaltung 
des Vereines, die Mittelverwendungs-
kontrolle und die Kontrolle der Einnah-
men und Ausgaben, soweit diese Auf-
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gaben nicht einem Treuhänder übertra-
gen wurden. 

 
14. Im Vorstand dürfen nicht mehr als zwei 

Personen aus der gleichen Firma oder 
Organisation zur gleichen Zeit sitzen. 

 
 
§ 12 Rechnungsprüfer 
 
1. Dem Rechnungsprüfer obliegt die Prü-

fung der Geschäftsführung und des 
Jahresabschlusses des Vereins. Über 
das Prüfergebnis ist der Mitgliederver-
sammlung zu berichten. Er soll zur Ent-
lastung des Vorstandes Stellung neh-
men. 

 
2. Der Rechnungsprüfer ist berechtigt, die 

Einberufung einer Mitgliederversamm-
lung zu beantragen und in einer Mitglie-
derversammlung den Antrag auf Abbe-
rufung des Vorstandes zu stellen. Der 
Abberufungsantrag ist zu begründen. 

 
 
§ 13 Auflösung des Vereins 
 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in 

einer eigens zu diesem Zweck einberu-
fenen Mitgliederversammlung mit der in 
§ 9 Abs. 8 vorgesehenen Stimmen-
mehrheit beschlossen werden. 

 
2. Soweit die Mitgliederversammlung 

nichts anderes beschließt, sind der Prä-
sident und der Generalsekretär gemein-
sam vertretungsberechtigte Liquidato-
ren. Die vorstehenden Vorschriften gel-
ten entsprechend, wenn der Verein aus 
anderen Gründen aufgelöst wird. 

 
 
§ 14 Schlussbestimmungen 
 
1. Publikationsorgan des Vereins ist allei-

ne der elektronische Bundesanzeiger. 
 
2. Tag der Vereinserrichtung ist der Tag, 

an dem das letzte Gründungsmitglied 
die Satzung durch Unterschrift gebilligt 
hat. 

 
3. Sollten einzelne Bestimmungen der 

Satzung unwirksam oder undurchführ-
bar sein, oder dies aufgrund von Ände-
rungen des Gesetzes oder der Recht-

sprechung werden, so bleibt hiervon die 
Wirksamkeit der übrigen Satzungsbe-
standteile unberührt. Die unwirksame 
oder undurchführbare Regelung ist 
durch eine solche wirksame Regelung 
zu ersetzen, die dem wirtschaftlich ge-
wollten Zweck an nächsten kommt. 

 
 
 
 

* * * * * 
 


